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1784/2019
Gesetz 

zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Vom 1. März 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2251-50

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten  

Rundfunkänderungsstaatsvertrag

(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland bis zum 26. Oktober 2018 unterzeich-
neten Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Än-
derung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zwei-
undzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffent-
licht.

(3) Der Staatsvertrag tritt am 1. Mai 2019 in Kraft. 
Sollte der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 2 gegenstandslos werden, wird dies 
unverzüglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt gemacht.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. März 2019
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

Anlage

Zweiundzwanzigster Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Einundzwanzigsten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 5. bis 18. Dezember 2017, wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) In der Angabe zu § 11d wird das Wort „Telemedien“ 
durch das Wort „Telemedienangebote“ ersetzt.

b) In der Angabe zu § 11f werden die Wörter „sowie 
neue oder veränderte Telemedien“ gestrichen.

c) Nach der Angabe zu § 64 wird folgende Angabe 
angefügt:

„§ 65 Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte“.

2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 19 wird wie folgt neu gefasst:

„19. unter öffentlich-rechtlichen Telemedienangebo-
ten zu verstehen: von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF 
und dem Deutschlandradio jeweils nach Maßgabe 
eines nach § 11f Absatz 4 durchgeführten Verfah-
rens angebotene Telemedien, die journalistisch-re-
daktionell veranlasst und journalistisch-redaktionell 
gestaltet sind, Bild, Ton, Bewegtbild, Text und inter-
netspezifische Gestaltungsmittel enthalten können 
und diese miteinander verbinden.“

b) Nummer 20 wird aufgehoben.

3. In § 11a Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Telemedien“ 
durch das Wort „Telemedienangebote“ ersetzt.

4. § 11d wird wie folgt neu gefasst:

„§ 11d  
Telemedienangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
bieten Telemedienangebote nach Maßgabe des § 2 
Absatz 2 Nummer 19 an.

(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere

1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und 
nach deren Ausstrahlung sowie eigenständige au-
diovisuelle Inhalte,

2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von europä-
ischen Werken angekaufter Spielfilme und ange-
kaufter Folgen von Fernsehserien, die keine Auf-
tragsproduktionen sind, bis zu dreißig Tage nach 
deren Ausstrahlung, wobei die Abrufmöglichkeit 
grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist,
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3. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Großer-
eignissen gemäß § 4 Absatz 2 sowie von Spielen der 
1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben Tage danach,

4. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informie-
renden, bildenden und kulturellen Telemedien.

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der  
§§ 16a bis 16e unberührt.

(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedienan-
gebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an 
der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orientierungs-
hilfe geboten, Möglichkeiten der interaktiven Kommuni-
kation angeboten sowie die technische und inhaltliche 
Medienkompetenz aller Generationen und von Minder-
heiten gefördert werden. Diese Gestaltung der Teleme-
dienangebote soll die Belange von Menschen mit Behin-
derungen besonders berücksichtigen, insbesondere in 
Form von Audiodeskription, Bereitstellung von Manu-
skripten oder Telemedien in leichter Sprache.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
bieten ihre Angebote in möglichst barrierefrei zugäng-
lichen elektronischen Portalen an und fassen ihre Pro-
gramme unter elektronischen Programmführern zu-
sammen. Soweit dies zur Erreichung der Zielgruppe 
aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten ist, 
können sie Telemedien auch außerhalb des dafür je-
weils eingerichteten eigenen Portals anbieten. Die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio sollen ihre 
Telemedien, die aus journalistisch-redaktionellen Grün-
den dafür geeignet sind, miteinander vernetzen, insbe-
sondere durch Verlinkung. Sie sollen auch auf Inhalte 
verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft und Kul-
tur anbieten und die aus journalistisch-redaktionellen 
Gründen für die Telemedienangebote geeignet sind.

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten:

1. Werbung und Sponsoring,

2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfilmen 
und angekauften Folgen von Fernsehserien, die keine 
Auftragsproduktionen sind mit Ausnahme der in Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 genannten europäischen Werke,

3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung,

4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufge-
führten Angebotsformen.

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb des von 
ihnen jeweils eingerichteten eigenen Portals verbreitet, 
sollen sie für die Einhaltung des Absatzes 5 Nummer 1 
Sorge tragen. Durch die Nutzung dieses Verbreitungs-
wegs dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und 
Sponsoring erzielen.

(7) Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähn-
lich sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegtbild 
oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im Vordergrund 
stehen darf. Angebotsübersichten, Schlagzeilen, Sen-
dungstranskripte, Informationen über die jeweilige 
Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum Zweck der Bar-
rierefreiheit bleiben unberührt. Unberührt bleiben fer-
ner Telemedien, die der Aufbereitung von Inhalten aus 
einer konkreten Sendung einschließlich Hintergrundin-
formationen dienen, soweit auf für die jeweilige Sen-
dung genutzte Materialien und Quellen zurückgegrif-
fen wird und diese Angebote thematisch und inhaltlich 
die Sendung unterstützen, begleiten und aktualisieren, 
wobei der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer be-

stimmten Sendung im jeweiligen Telemedienangebot 
ausgewiesen werden muss. Auch bei Telemedien nach 
Satz 4 soll nach Möglichkeit eine Einbindung von Be-
wegtbild oder Ton erfolgen. Zur Anwendung der Sätze 
1 bis 5 soll von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten und den Spitzenverbänden der Presse eine 
Schlichtungsstelle eingerichtet werden.“

5. § 11e wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio erlassen jeweils Satzungen 
oder Richtlinien zur näheren Durchführung ihres 
jeweiligen Auftrags sowie für das Verfahren zur 
Erstellung von Konzepten für Telemedienange-
bote und das Verfahren für neue Telemedienan-
gebote oder wesentliche Änderungen.“

bb) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Satzungen oder Richtlinien sind im Inter-
netauftritt der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder 
des Deutschlandradio zu veröffentlichen.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „ , erstmals am  
1. Oktober 2004,“ gestrichen.

c) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„Dabei ist auch darzustellen, in welcher Weise der 
Protokollerklärung aller Länder zu § 11d Absatz 2 
Rechnung getragen wird.“

6. § 11f wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „sowie neue 
oder veränderte Telemedien“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung 
ihrer geplanten Telemedienangebote nach § 11d je-
weils in Telemedienkonzepten, die Zielgruppe, In-
halt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwendung 
internet-spezifischer Gestaltungsmittel sowie die 
Maßnahmen zur Einhaltung des § 11d Absatz 7 
Satz 1 näher beschreiben. Es sind angebotsabhän-
gige differenzierte Befristungen für die Verweildau-
ern vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach  
§ 11d Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, die unbefristet 
zulässig sind. Sollen Telemedien auch außerhalb des 
eingerichteten eigenen Portals angeboten werden, 
ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Jugendme-
dienschutzes, des Datenschutzes sowie des § 11d 
Absatz 6 Satz 1 sind zu beschreiben.“

c) In Absatz 2 wird das Wort „Telemedien“ durch das 
Wort „Telemedienangebote“ ersetzt.

d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst:

„(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen in den Satzungen oder Richtlinien 
übereinstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen 
ein neues oder die wesentliche Änderung eines Te-
lemedienangebots vorliegt, das nach dem nachste-
henden Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. 
Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, 
wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Tele-
medienangebots oder die angestrebte Zielgruppe 
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verändert wird. Das Verfahren der Absätze 4 bis 7 
bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf 
die Abweichungen von den bisher veröffentlichten 
Telemedienkonzepten.
(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 
oder die wesentliche Änderung eines bestehenden Te-
lemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat die 
Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen Gre-
mium darzulegen, dass das geplante, neue Teleme-
dienangebot oder die wesentliche Änderung vom Auf-
trag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber zu treffen,
1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die 

wesentliche Änderung den demokratischen, so-
zialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesell-
schaft entspricht,

2. in welchem Umfang durch das neue Telemedien-
angebot oder die wesentliche Änderung in quali-
tativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb 
beigetragen wird und

3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung 
erforderlich ist.

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen 
frei zugänglichen Telemedienangebote, die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen Än-
derung sowie jeweils deren meinungsbildende Funk-
tion angesichts bereits vorhandener vergleichbarer frei 
zugänglicher Telemedienangebote, auch des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, zu berücksichtigen.“

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder veränderten 

Angebots“ durch die Wörter „Telemedienange-
bots oder einer wesentlichen Änderung“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „marktlichen Aus-
wirkungen“ durch die Wörter „Auswirkungen 
auf alle relevanten Märkte“ ersetzt.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder veränderten 

Angebots“ durch die Wörter „Telemedienange-
bots oder einer wesentlichen Änderung“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „oder veränderte 
Angebot“ durch die Wörter „Telemedienange-
bot oder die wesentliche Änderung“ ersetzt.

g) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Nach Abschluss des Verfahrens nach den Ab-
sätzen 5 und 6 und nach Prüfung durch die für 
die Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die 
Beschreibung des neuen Telemedienangebots 
oder der wesentlichen Änderung im Internet-
auftritt der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder 
des Deutschlandradio zu veröffentlichen.“

bb) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt:
„In den amtlichen Verkündungsblättern der be-
troffenen Länder ist zugleich auf die Veröffent-
lichung im Internetauftritt der jeweiligen Rund-
funkanstalt hinzuweisen.“

7. Nach § 64 wird folgender § 65 angefügt:
„§ 65 

Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte

Die zum 1. Mai 2019 nach § 11f Absatz 7 veröffent-
lichten Telemedienkonzepte bleiben unberührt.“

8. Die Anlage (zu § 11d Absatz 5 Satz 4 des Rundfunk-
staatsvertrages) wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Satz“ durch das 
Wort „Nummer“ ersetzt.

b) In Nummer 1 wird das Wort „Anzeigenportale“ 
durch das Wort „Anzeigenrubriken“ ersetzt.

c) In Nummer 3 wird das Wort „Preisvergleichsportale“ 
durch das Wort „Preisvergleichsrubriken“ ersetzt.

d) In Nummer 4 werden die Wörter „Bewertungspor-
tale für“ durch die Wörter „Rubriken für die Bewer-
tung von“ ersetzt.

e) Nummer 6 wird wie folgt neu gefasst:

„6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen,“.

f) Nummer 12 wird wie folgt neu gefasst:

„12.  Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und 
Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforde-
rungen führen mit der Ausnahme von Verlin-
kungen auf eigene audiovisuelle Inhalte kom-
merzieller Tochtergesellschaften,“.

g) Nummer 13 wird wie folgt neu gefasst:

„13.  Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen; dies gilt nicht soweit es sich um 
ein zeitlich befristetes aktionsbezogenes An-
gebot zum Download von Musiktiteln han-
delt,“.

h) In Nummer 14 werden die Wörter „ohne Sendungs-
bezug“ durch die Wörter „ohne Bezug zu einer Sen-
dung“ ersetzt.

i) Nummer 15 wird wie folgt neu gefasst:

„15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung,“.

j) In Nummer 16 wird das Wort „sendungsbezogene“ 
durch die Wörter „auf eine Sendung bezogene“ er-
setzt.

k) In Nummer 17 Satz 1 werden die Wörter „ohne 
Sendungsbezug“ durch die Wörter „ohne Bezug zu 
Sendungen“ ersetzt.

Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staats-
vertrages sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Mai 2019 in Kraft. 
Sind bis zum 30. April 2019 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus Ar-
tikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. W i n f r i e d  K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern:

München, 18. Oktober 2018

             gez. M a r k u s  S ö d e r
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Für das Land Berlin:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. M i c h a e l  M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, 26. Oktober 2018

             gez. D.  W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Bremen, 26. Oktober 2018

             gez. C.  S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. P e t e r  T s c h e n t s c h e r

Für das Land Hessen:

Wiesbaden, 15. Oktober 2018

             gez. V o l k e r  B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. M a n u e l a  S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. S t e p h a n  W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. A r m i n  L a s c h e t

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. M a l u  D r e y e r

Für das Saarland:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. T o b i a s  H a n s

Für den Freistaat Sachsen:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. M i c h a e l  K r e t s c h m e r

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. R e i n e r  H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. D a n i e l  G ü n t h e r

Für den Freistaat Thüringen:

Hamburg, 26. Oktober 2018

             gez. B o d o  R a m e l o w

Landesverordnung 
 zur Aufhebung der Schleswig-Holsteinischen Vergabeverordnung*)

Vom 29. März 2019
Aufgrund des 

§ 18 Absatz 1 Satz 4 des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes vom 31. Mai 2013 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 239), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Arti-
kel 20 der Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), verordnet die Landesregierung: 

§ 1

Die §§ 6, 7 und 11 der Schleswig-Holsteinischen 
Vergabeverordnung vom 13. November 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 439), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12. September 2018, (GVOBl. 
Schl.-H. S. 472), werden aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
2019 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. März 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r D r .  B e r n d  B u c h h o l z
 Ministerpräsident Minister 
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
  und Tourismus

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 707-5-11
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Landesverordnung  
über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung – SHVgVO)

Vom 1. April 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 7220-4-2

Aufgrund des § 5 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 
des Vergabegesetzes Schleswig-Holstein (VGSH) 
vom 8. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 40) ver-
ordnet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus:

§ 1 
Zweck der Verordnung

Diese Verordnung regelt die bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge und Baukonzessionen einzuhalten-
den Verfahren nebst Ausnahmen und Wertgrenzen. 
Bei Vergaben nach § 3 Absatz 3 VGSH gelten die 
Ausnahmen nach §§ 137 bis 140 sowie nach  
§§ 149, 150 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 
3245), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151), ent-
sprechend.

§ 2 
Schätzung der Auftragswerte

Die Schätzung der voraussichtlichen Auftragswerte 
erfolgt entsprechend § 3 der Vergabeverordnung in 
der Fassung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117), ohne Absatz 9. 
Auftragswert im Sinne dieser Verordnung ist der 
nach Satz 1 geschätzte Wert ohne Umsatzsteuer.

§ 3 
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen

(1) Öffentliche Auftraggeber nach § 1 Absatz 1 
VGSH haben bei der Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen unterhalb der Schwellen-
werte nach § 106 GWB die Bestimmungen der Un-
terschwellenvergabeordnung (UVgO) vom 2. Feb-
ruar 2017 (BAnz AT vom 7. Februar, ber. 8 Februar 
2017) nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 VGSH anzu-
wenden, bis eine andere Fassung nach § 3 Absatz 2 
VGSH für verbindlich erklärt wird. 

(2) Es gelten folgende Ausnahmen von der UVgO:

1. §§ 7 und 38 UVgO sind anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass die Durchführung von elektroni-
schen Vergaben fakultativ ist und andere Ver-
fahrensformen zulässig bleiben; 

2. § 7 Absatz 3 Satz 2 UVgO ist nicht anzuwenden;

3. § 29 Absatz 1 UVgO ist fakultativ anwendbar; 

4. §§ 39 und 40 UVgO sind bei Verhandlungsver-
gaben fakultativ anwendbar;

5. § 46 Absatz 1 Satz 1 und 2 UVgO ist für Verga-
ben bis zu einem Auftragswert von 50.000 Euro 
fakultativ; 

6. freiberufliche Leistungen nach § 50 UVgO, die 
einem gesetzlichen Preisrecht unterfallen oder 
deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lö-
sung nicht vorab eindeutig und erschöpfend be-
schrieben werden kann, können bis zu einem 
Auftragswert von 25.000 Euro im Wege eines 
Direktauftrages entsprechend § 14 Satz 1 
UVgO vergeben werden; § 14 Satz 2 UVgO ist 
entsprechend anzuwenden.

(3) Für Verfahren nach der UVgO gelten folgende 
Wertgrenzen, die sich auf den Gesamtauftragswert 
beziehen:

1. eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnah-
mewettbewerb ist zulässig bis zu einem Auf-
tragswert von 100.000 Euro;

2. eine Verhandlungsvergabe ist zulässig bis zu ei-
nem Auftragswert von 100.000 Euro.

§ 4 
Vergabe von Bauleistungen

(1) Öffentliche Auftraggeber und Konzessionsgeber 
haben bei der Vergabe von Bauaufträgen und Bau-
konzessionen unterhalb der Schwellenwerte nach  
§ 106 GWB die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 1 anzu-
wenden. Aufgrund § 3 Absatz 2 VGSH wird Ab-
schnitt 1 der VOB/A vom 31. Januar 2019 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2019 (BAnz AT 19. Februar 2019, B2) für verbind-
lich erklärt. § 12 Absatz 1 Nummer 1 VOB/A ist 
anzuwenden mit der Maßgabe, dass Auftragsbe-
kanntmachungen auch auf dem Internetportals 
www.service.bund.de veröffentlicht werden müs-
sen. Nicht verbindlich anzuwenden ist § 11 Absatz 
6 Satz 2 VOB/A. 

(2) Anstatt § 3a Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 
Satz 2 VOB/A gelten ergänzend zu den sonstigen 
Regelungen der VOB/A folgende Wertgrenzen, die 
sich auf den Gesamtauftragswert beziehen:

1. eine Beschränkte Ausschreibung ohne öffentli-
chen Teilnahmewettbewerb ist zulässig bis zu 
einem Auftragswert von 1.000.000 Euro; 

2. ab Erreichen des Auftragswertes nach Nummer 1 
ist eine Beschränkte Ausschreibung ohne öf-
fentlichen Teilnahmewettbewerb zulässig für je-
des Fachlos bis zu einem Einzelauftragswert von 
100.000 Euro;

3. eine Freihändige Vergabe ist zulässig sowohl bis 
zu einem Auftragswert von 100.000 Euro als 
auch für jedes Fachlos bis zu einem Einzelauf-
tragswert in Höhe von 50.000 Euro.
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Landesverordnung  
über den beratenden Ausschuss nach dem Vergabegesetz Schleswig-Holstein (VGSHBerAVO)

Vom 1. April 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 7220-4-1

Aufgrund des § 5 Absatz 3 des Vergabegesetzes 
Schleswig-Holstein vom 8. Februar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 40) verordnet das Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus:

§ 1 
Aufgaben, Bestellung, Zusammensetzung

(1) Bei dem für Arbeit zuständigen Ministerium 
wird ein beratender Ausschuss zur Feststellung der 
Repräsentativität von Tarifverträgen im Bereich des 
öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene errichtet. 

(2) Die von den Gewerkschaften und den Arbeitge-
bern oder Arbeitgeberverbänden im Bereich des öf-
fentlichen Personenverkehrs vorzuschlagenden Mit-
glieder werden von dem für Arbeit zuständigen Mi-

nisterium bestellt. Satz 1 gilt entsprechend für die 
Bestellung von deren stellvertretenden Mitgliedern. 
Vorschlagsberechtigt sind 

1. der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der 
Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister e.V. (ein 
Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied),

2. der Omnibus Verband Nord e.V. (ein Mitglied 
und ein stellvertretendes Mitglied),

3. der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-
Holstein (ein Mitglied) und

4. der Arbeitgeberverband Nahverkehr e.V. (ein 
stellvertretendes Mitglied), einerseits, sowie 

5. die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft -  
ver.di, Landesbezirk Nord (ein Mitglied und ein 
stellvertretendes Mitglied),

Bei Vergaben nach Satz 1 ist § 20 Absatz 4 VOB/A 
entsprechend anzuwenden. Bis zum 31. Dezember 
2021 kann für Bauleistungen zu Wohnzwecken für 
jedes Gewerk eine Beschränkte Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb bis zu einem Einzelauf-
tragswert von 1.000.000 Euro und eine Freihän-
dige Vergabe bis zu einem Einzelauftragswert von 
100.000 Euro erfolgen.

(3) Die §§ 6 und 7 der Vergabeverordnung in der 
Fassung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117), sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 5 
Vorabinformation

Auftraggeber informieren die Bewerber und Bieter, 
deren Teilnahmeanträge oder Angebote nicht be-
rücksichtigt werden sollen, per E-Mail, elektronisch 
oder per Telefax über den Namen des Unterneh-
mens, dessen Angebot den Zuschlag erhalten soll 
und die Gründe der Nichtberücksichtigung (Vorab-
information) spätestens sieben Kalendertage vor 
Erteilung des Zuschlags. Dies gilt nicht für Bewer-
ber oder Bieter, denen ihre Nichtberücksichtigung 
bereits vorher in Textform (§ 126b BGB) mitgeteilt 
worden ist. Für Vergaben mit einem Einzelauftrags-

wert bis 50.000 Euro ist die Vorabinformation fa-
kultativ anwendbar. Die zusätzliche Anwendung 
von § 19 Absatz 2 VOB/A sowie § 46 Absatz 1 
Satz 1 und 3 UVgO ist nicht verpflichtend. 

§ 6 
Übergangsbestimmung

Bis zum Ablauf des 31. März 2019 begonnene Ver-
gabeverfahren richten sich nach den Bestimmun-
gen des Teils A der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Leistungen (VOL/A) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. November 2009 (BAnz Num- 
mer 196a vom 29. Dezember 2009, ber. BAnz 
Nummer 32 vom 26. Februar 2010, S. 755) sowie 
nach der VOB/A in der im VGSH vorgeschriebenen 
Fassung.

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Schleswig-Hol-
steinische Vergabeverordnung vom 13. November 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 439)*), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 12. September 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 472), außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. April 2019
D r.  B e r n d  B u c h h o l z

Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) GS. Schl.-H. II, Gl.Nr. 707-5-11
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6. die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (ein 
Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied) und

7. die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied), 
andererseits.

(3) Zur Gewährleistung einer gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern sollen von den in 
Absatz 2 Satz 3 genannten Organisationen zur 
Hälfte Frauen vorgeschlagen werden. Besteht das 
Vorschlagsrecht nur für ein Mitglied, sollen Frauen 
mindestens in jeder zweiten Amtsperiode berück-
sichtigt werden. Soweit einer vorschlagsberechtig-
ten Organisation die paritätische Berücksichtigung 
von Frauen und Männern aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht möglich ist, hat sie dem 
für Arbeit zuständigen Ministerium die Gründe hier-
für nachvollziehbar darzulegen.

(4) Das für Arbeit zuständige Ministerium führt die 
Geschäfte des beratenden Ausschusses.

§ 2 
Einberufung und Geschäftsordnung

Der Ausschuss ist bei Bedarf oder auf Verlangen 
von drei Mitgliedern von dem für Arbeit zuständi-
gen Ministerium einzuberufen. Mit der Einladung 
ist die Tagesordnung schriftlich oder in elektroni-
scher Form zu übermitteln. Zwischen Einladung 

und Sitzung sollen mindestens drei Wochen liegen. 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der beratende 
Ausschuss kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben.

§ 3 
Beschlussfassung

Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn nach ord-
nungsgemäßer Einladung mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. Im Einzelfall kann die 
Entscheidung im schriftlichen Umlaufverfahren her-
beigeführt werden. Empfehlungen an das für Arbeit 
zuständige Ministerium bedürfen einer Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 

§ 4 
Entschädigung

Die Mitglieder des Ausschusses sind ehrenamtlich 
tätig. Sie werden für Reisekosten nach Maßgabe 
der §§ 4 bis 7 des Bundesreisekostengesetzes vom 
26. Mai 2005 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Februar 
2013 (BGBl. I S. 285), entschädigt.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. April 2019

D r.  B e r n d  B u c h h o l z
Minister

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,Technologie und Tourismus
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


